Zentrale Thesen

I Kapitel 1: Grundstrukturen des professionellen FufSballs

- Der organisierte Fufiball ist pyramidenférmig nach dem Ein-Platz-Prin-
zip strukturiert, um eine umfassende Kontrolle der Fufiballverbinde
tiber die Sportart Fufiball zu gewdhrleisten. Diese Strukturen ermdogli-
chen eine einheitliche und aufeinander abgestimmte Regelungssetzung
sowie einen globalen Leistungsvergleich.169

- Die Rechtssetzungs- und DisziplinarmafSnahmen von FIFA und UEFA
unterliegen den Grenzen des zwingenden schweizerischen und - soweit
anwendbar - internationalen Rechts. Eine Unterteilung des Verbands-
rechts in Sportregeln und Rechtsregeln, wobei nur letztere justiziabel
sein sollen, ist abzulehnen.!69!

— Bei der Uberpriifung von Rechtssetzungs- und Disziplinarmafinahmen
von FIFA und UEFA am Mafistab des zwingenden Rechts sind die Ver-
bandsautonomie und die Besonderheiten des Sports zu beriicksichtigen,
insbesondere im Rahmen einer moglichen Rechtfertigung von Gesetzes-
verstofien. 1692

— Der Sport ist in mehrerlei Hinsicht besonders. Die wichtigste Besonder-
heit besteht darin, dass der sportliche Wettbewerb das vermarktungsfahi-
ge Produkt darstellt und Klubs auf andere Klubs angewiesen sind, um
sportliche Wettbewerbe zu veranstalten. Daher ist es — anders als im
klassischen Wirtschaftswettbewerb — im Interesse von Klubs, die grund-
legende wirtschaftliche Wettbewerbsfahigkeit ihrer Kontrahenten zu er-
halten (,,assoziative Konkurrenz®). Aulerdem bilden die Nachwuchsfor-
derung und der Breitensport Besonderheiten des Sports.1¢93

- Die Unterwerfung von Klubs und Spielern unter die Regelungs- und
Disziplinargewalt von FIFA und UEFA wird sowohl statutarisch als auch
rechtsgeschaftlich sichergestellt. Dass eine entsprechende Unterwerfung

1690 S.Kap.1,1.

1691 S.Kap.1,IL. 2. a).
1692 S.Kap. 1,11 2. b).
1693 S.Kap.1,IL. 2. b) bb).
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besteht, ist aufgrund der vielen Wege, tiber die eine Unterwerfung er-
folgt, rechtlich schwerlich angreifbar.6%4

- Der europiische Fufiballmarkt hat sich Gber die letzten Jahrzehnte zu
einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt. Der Grofiteil der Ein-
nahmen wird durch die Klubs der sog. Big5-Ligen generiert. Auch in-
nerhalb der Big5-Ligen bestehen grofle Unterschiede hinsichtlich der
finanziellen Ausstattung und damit auch den sportlichen Erfolgschancen
von Klubs, wobei ein paar Klubs herausstechen.!6%

- Die Machtverhéltnisse im européischen Fuflball sind komplex. Zwar
liegt die Mehrheit der Stimmrechte in den Fufballverbinden in den
Hénden von kleinen Klubs und Nationalverbanden kleiner Lander; die
Top-Klubs haben allerdings erheblichen faktischen Einfluss. Eine verti-
kale Willensbildung von unten nach oben in der Verbandspyramide
erfolgt nur sehr begrenzt, vielmehr ist eine horizontal geprigte und
vernetzte Governance zu konstatieren.16%

— Konkurrenzwettbewerbe, also Wettbewerbe, die nicht von den in der
jeweiligen Sportart etablierten Sportverbénden veranstaltet werden, be-
drohen die einheitliche Regelungssetzung innerhalb einer Sportart sowie
das Veranstaltungsmonopol der Sportverbiande.1®%”

- Um sich vor den Gefahren durch Konkurrenzwettbewerbe fiir ihr Re-
gelungs- und Veranstaltungsmonopol zu schiitzen, verwenden Sportver-
biande Genehmigungsbestimmungen. Hierunter ist eine Verbandsrege-
lung zu verstehen, die den regelungsunterworfenen Klubs und Sportlern
eine Teilnahme an Wettbewerben verbietet, die nicht von dem regelungs-
erlassenden Verband veranstaltet oder autorisiert werden. Ein Verstof3
gegen das Teilnahmeverbot ist in der Regel mit scharfen Sanktionen
bewehrt.!6%8

- Die Verbandsrechte der FIFA und der UEFA enthalten ein einheitli-
ches, aufeinander abgestimmtes Schutzkonzept gegen private Konkur-
renzwettbewerbe. Der Regelungsinhalt von Art. 70 Abs. 1 FIFA-Statuten
und Art. 49 Abs. 3 UEFA-Statuten ist weitgehend identisch: Internatio-
nale Wettbewerbe, die nicht von der FIFA oder einer Konfoderation
ausgerichtet werden, bediirfen einer vorherigen Genehmigung. Klare

1694 S. Kap. L, I1. 3.
1695 S.Kap.1,IIL 1.
1696 S. Kap. 1, I11. 2.
1697 S.Kap.1,IV. 1.
1698 S.Kap.1,IV.3.a)-c).
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II. Kapitel 2: EU-Kartellrecht und Sport

materiellrechtliche Voraussetzungen fiir die Genehmigung von Konkur-
renzwettbewerben waren in den Verbandsrechten von FIFA und UEFA
nicht geregelt, bis das UEFA-Exekutivkomitee am 10. Juni 2022 die UEFA
Authorisation Rules governing International Club Competitions - Edi-
tion 2022 (UEFA-ARICC) beschloss.16%?

IL. Kapitel 2: EU-Kartellrecht und Sport

- Die Ausiibung des Sports unterfillt nur insoweit dem Gemeinschafts-
recht, als sie zum Wirtschaftsleben gehért. Eine Bereichsausnahme fiir
Regelungen oder Mafinahmen ,rein sportlichen Charakters® ist sowohl
fur das EU-Kartellrecht als auch fiir die Grundfreiheiten abzulehnen.”0

- Es gibt keine Grundlage fiir eine Nichtanwendung des EU-Kartellrechts
im Bereich des Sports. Bei der Rechtsanwendung sind die Belange des
Wettbewerbsschutzes und die Besonderheiten des Sports in einen Aus-
gleich zu bringen. Dabei ergibt es sich bereits unmittelbar aus Art. 165
Abs. 1 Unterabs. 2, Abs. 2 Spiegelstrich 7 AEUV, dass die Besonderhei-
ten des Sports sowie dessen soziale und erzieherische Funktion bei der
Auslegung der Art. 101 ff. AEUV zu beriicksichtigen sind und dort als
Rechtfertigungsgrundlage in Betracht kommen. Jedoch ist die These,
dass Art. 165 AEUV das europiische Sportmodell verbindlich vorgebe,
weder mit den Formulierungen des Art. 165 AEUV noch mit der Art der
Unionszustindigkeit, der Art. 165 AEUV zuzuordnen ist, vereinbar.70!

— Als Institut fiir die Berticksichtigung der Besonderheiten des Sports
hat sich der Meca-Medina-Test weitgehend durchgesetzt, der durch
den EuGH entwickelt wurde. Nach dem Meca-Medina-Test verbietet
Art. 101 AEUV nicht jede Verhaltenskoordination, durch die die Hand-
lungsfreiheit der Parteien oder einer der Parteien beschrankt wird.
Bei der Anwendung dieser Vorschrift im Einzelfall sind vielmehr der
Gesamtzusammenhang der Koordination und insbesondere deren Ziel-
setzung (Stufe 1) zu wiirdigen. Auflerdem ist zu priifen, ob die mit
der Koordination verbundenen wettbewerbsbeschrankenden Wirkungen
notwendig mit der Verfolgung der genannten Ziele zusammenhéngen

1699 S.Kap. 1, 1V.3.b)-d).
1700 S.Kap.2,L
1701 S.Kap. 2, IL 1.
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(Stufe 2) und im Hinblick auf die legitimen Ziele verhaltnisméaflig sind
(Stufe 3).1702

- Der Meca-Medina-Test ist bei der Beurteilung der Kartellrechtskonfor-
mitit einer Regelung stets anzuwenden, sofern diese einen Sportbezug
aufweist, wobei irrelevant ist, ob die Regelung auf Mérkten ansetzt, die
der Sportausiibung vor- oder nachgelagert sind. Eine Einschrinkung
des Anwendungsbereichs des Meca-Medina-Tests auf ,rein sportliche
Regeln“ und Mafinahmen kann der Rechtsprechung des EuGH nicht
entnommen werden und ist abzulehnen.”%3

— Auf der ersten Stufe des Meca-Medina-Tests sind nicht nur Ziele beriick-
sichtigungsfahig, die von dem Sportverband in der konkreten Regelung
ausdriicklich genannt werden, sondern auch Ziele, die grundlegenden
Verbandsregelungen, sonstigen VerbandsdufSerungen oder der konkreten
Regelung im Wege der objektiven Auslegung entnommen werden kon-
nen. In jedem Fall ist eine objektive Plausibilitatskontrolle hinsichtlich
der Zielverfolgung vorzunehmen. Auflerdem bedarf es einer kohédrenten
und stringenten Zielverfolgung, was zudem auf der dritten Stufe im
Rahmen der Verhiltnismafligkeitspriifung Bedeutung erlangen kann.704

- Die Beurteilung, ob eine legitime Zielsetzung gegeben ist, erfolgt objek-
tiv. Ein Ziel ist legitim, wenn es die besonderen Merkmale des Sports, die
auf freiwilligem Engagement basierenden Strukturen des Sports, die so-
ziale und erzieherische Funktion des Sports, die Fairness und Offenheit
von Sportwettkdmpfen, die Zusammenarbeit zwischen den fiir den Sport
verantwortlichen Organisationen oder den Schutz der korperlichen und
seelischen Unversehrtheit von Sportlern schiitzt oder fordert.170>

- Wirtschaftliche und finanzielle Ziele sind nicht aus sich selbst heraus
legitim, sondern nur, wenn sie die Besonderheiten des Sports schiitzen
oder fordern. Das ist auch auf der zweiten und dritten Stufe des Meca-
Medina-Tests zu beriicksichtigen.!”06

- Basierend auf wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen ist eine ,ge-
wisse sportliche Ausgeglichenheit® innerhalb einer Liga anzunehmen,
wenn in den Unter-Wettbewerben der Liga (signifikant) mehr Klubs eine
realistische Chance auf das Erreichen der umkampften Pléitze haben als

1702 S.Kap.2,11. 2., 3. a).

1703 S.Kap. 2, I1. 3. b).

1704 S.Kap.2,11.3.d) aa) (1) (a), (b).
1705 S.Kap. 2, 1L 3. d) aa) (1) (c), (d).
1706 S.Kap.2,11. 3. d) aa) (4).

420

https://dol.org/10.5771/9783748938771-417 - am 18.01.2026, 12:46:08.



https://doi.org/10.5771/9783748939771-417
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

III. Kapitel 3: Zuldssigkeit der UEFA-Genehmigungsbestimmungen

es Platze gibt und zumindest eine gewisse Durchlissigkeit zwischen den
Unter-Wettbewerben der Liga gegeben ist.!”0”

- Die Vermeidung eines zu groflen sportlichen Ungleichgewichts stellt
ein legitimes Ziel iSd. Meca-Medina-Tests dar, da dadurch eine gewisse
Chancengleichheit der Teilnehmer, die Ergebnisoffenheit sowie die At-
traktivitit sportlicher Wettbewerbe geschiitzt werden.708

- Die Anforderungen der zweiten Stufe des Meca-Medina-Tests (Inhdrenz)
sind erfiillt, sofern ein wettbewerbsbeschrankender Eingriff als solcher
notwendig ist und damit in der Natur der Sache liegt, wenn ein Sport-
verband sein legitimes Ziel erreichen will. In Abgrenzung zur Erforder-
lichkeit ist dabei gerade nicht entscheidend, ob das legitime Ziel ohne
die Wettbewerbsbeschrankung nur in einem geringeren Ausmaf erreicht
werden kann, sofern die Zielférderung ohne die Wettbewerbsbeschrin-
kung nicht nur in unerheblichem Ausmafl méglich ist. Auf der dritten
Stufe ist eine klassische Verhéltnismafligkeitspriifung durchzufiihren.””0°

- Der fiir Art. 101 AEUV entwickelte Meca-Medina-Test ist auf den Miss-
brauchstatbestand (Art. 102 AEUV) zu iibertragen und dogmatisch als
ungeschriebener Rechtfertigungsgrund einzustufen. Die Beweislast fiir
die Voraussetzungen des Meca-Medina-Tests tragt grundsitzlich der
Sportverband, der sich auf die Rechtfertigung beruft.1”!0

III. Kapitel 3: Vereinbarkeit der UEFA-Genehmigungsbestimmungen mit
dem EU-Kartellrecht

— Obwohl die UEFA ein Verein nach schweizerischem Recht ist, ist das
EU-Kartellrecht im Hinblick auf die UEFA-Genehmigungsbestimmun-
gen anwendbar, weil bereits nachgewiesen ist, dass diese Regelungen
innerhalb der Europaischen Union unmittelbare und wesentliche Aus-
wirkungen haben (Kriterium der qualifizierten Auswirkung)./”!!

- Genehmigungsbestimmungen, die in Satzungen von Sportverbanden ge-
regelt werden, sind sowohl nach Art. 101 AEUV als auch nach Art. 102
AEUV zu iberprifen. Disziplinarmainahmen, die auf den Genehmi-

1707 S.Kap.2,1I. 3. d) aa) (5) (b)-(d).
1708 S.Kap. 2,11 3. d) aa) (5) (e).
1709 S.Kap.2,1I.3.d) bb), cc).

1710 S.Kap.2, 1L 3. ¢), f).

1711 S.Kap. 3, L
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gungsbestimmungen beruhen, sind auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 102
AEUV zu untersuchen, sofern das Verbandsrecht die Sanktionen nicht
zwingend vorgibt.!7!2

- Hinsichtlich der Veranstaltung und Vermarktung von Wettbewerben im
europdischen Fuf3ball kann insbesondere zwischen drei Marktstufen un-
terschieden werden. Gegenstand der obersten Marktstufe, auf der sich
Wettbewerbsveranstalter und an einer Wettbewerbsteilnahme interessier-
te Mannschaften begegnen, ist die Organisation und Veranstaltung von
Fufiballwettbewerben. Auf dieser Marktstufe setzen die Art. 49 Abs. 3,
51 Abs. 1 UEFA-Statuten an. Die nachgelagerten Marktstufen sind die
Marktstufe fiir den Verkauf und den Erwerb von kommerziellen Rechten
an Fuflballwettbewerben sowie die Marktstufe fiir die Verwertung dieser
kommerziellen Rechte.”!3

- Ein einheitlicher Markt fiir die Veranstaltung und die kommerzielle
Verwertung von Fufiballwettbewerben ist abzulehnen. Die Veranstaltung
und die Vermarktung sind bereits verschiedenen Marktstufen zuzuord-
nen; die Marktteilnehmer und ihre Interessen unterscheiden sich (teil-
weise) erheblich.!714

- Der relevante Markt fiir die kartellrechtliche Beurteilung der Art. 49
Abs. 3, 51 Abs. 1 UEFA-Statuten ist der Markt fiir die Organisation und
Veranstaltung von internationalen Klubwettbewerben im Spitzenfufiball
in Europa. Eine hinreichende Austauschbarkeit aus Sicht der Marktge-
genseite ist weder mit Wettbewerben anderer Sportarten noch mit Natio-
nalmannschafts- oder nationalen Klubwettbewerben gegeben.”!>

- In Bezug auf den Erlass und das Durchsetzen der UEFA-Genehmigungs-
bestimmungen kann die UEFA als Unternehmen und als Unternehmens-
vereinigung qualifiziert werden, da sich diese Bestimmungen erheblich
auf die wirtschaftlichen Tatigkeiten der UEFA auswirken.!”16

- Die UEFA-Genehmigungsbestimmungen stellen eine Verhaltenskoordi-
nation der UEFA, ihrer Mitgliedsverbdnde sowie der regelungsunterwor-
fenen Klubs und Spieler dar. Grundlage hierfiir ist, dass alle Nationalver-
binde sowie die unter ihren Ddchern organisierten Klubs potenzielle
Wettbewerber beziiglich der Ausrichtung internationaler Fufiballwettbe-

1712 S. Kap. 3, I1.

1713 S.Kap. 3, IIL 2. b).
1714 S.Kap. 3,11 2. ¢).
1715 S.Kap. 3,111. 2. d), 3.
1716 S.Kap.3,IV. 1
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III. Kapitel 3: Zuldssigkeit der UEFA-Genehmigungsbestimmungen

werbe sind. Beziiglich der Form der Verhaltenskoordination iiberzeugt
eine Einordnung der UEFA-Genehmigungsbestimmungen als Beschluss
einer Unternehmensvereinigung.”"”

- Die Genehmigungsbestimmungen der UEFA bezwecken - auch nach
dem Inkrafttreten der UEFA-ARICC - eine Wettbewerbsbeschrankung
auf dem Markt fiir die Organisation und Veranstaltung von internatio-
nalen Klub-Fufiballwettbewerben in Europa. Denn unabhingig davon,
ob die Genehmigungsbestimmungen Genehmigungskriterien festlegen,
stellt das Genehmigungserfordernis eine Zutrittsschranke fiir den rele-
vanten Markt dar: Es wird bezweckt, dass andere Veranstalter nur im
Falle einer Genehmigung durch die UEFA und damit ggfs. nur bei Erfiil-
lung der Genehmigungsvoraussetzungen auf diesem Markt Fuf$ fassen
kénnen.1”18

- Damit beschrénkt und kontrolliert die UEFA die Erzeugung und den
Absatz von internationalen Fuflballwettbewerben (Art. 101 Abs. 1 lit. b
AEUV). Da die UEFA selbst wirtschaftlich auf dem relevanten Markt ta-
tig ist, birgt das Genehmigungserfordernis stets die Gefahr, dass sowohl
die Genehmigungskriterien als auch die Genehmigungsentscheidungen
die Moglichkeiten von Konkurrenzveranstaltern, tatsachlich einen Kon-
kurrenzwettbewerb auf die Beine zu stellen, erheblich beeintréachtigen.”"

— Im Interesse einer strukturierten Priifung ist es angezeigt, bei der Be-
urteilung einer bezweckten Wettbewerbsbeschrankung nur das unmit-
telbare Regelungsziel zu berticksichtigen und die Prifungsebenen der
(bezweckten) Wettbewerbsbeschrankung und der Rechtfertigung — auf-
grund legitimer Ziele - nicht zu vermengen. Dass ein System der Vorab-
genehmigung legitime Ziele verfolgt, schlielt daher die Annahme einer
bezweckten Wettbewerbsbeschrankung nicht aus.!720

- Die UEFA-Genehmigungsbestimmungen bewirken zudem eine Wettbe-
werbsbeschrankung, da sie tatsichlich den Zugang zu dem Markt fiir
die Organisation und Veranstaltung internationaler Klub-Fufiballwett-
bewerbe in Europa behindern. Dass der Marktzugang fiir Konkurrenz-
veranstalter zusitzlich durch die feste Verankerung des europiischen

1717 S.Kap.3,1V.2.

1718 S.Kap. 3, IV.3.b).
1719 S.Kap. 3, 1V.3.b).
1720 S.Kap. 3, 1V. 3.b).
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Sportmodells im européischen Fufball erschwert wird, vermag an dieser
Feststellung nichts zu dndern.1”?!

- Bevor die UEFA-ARICC erlassen wurden, enthielten die UEFA-Geneh-
migungsbestimmungen keine Ausfithrungen zu ihren Regelungszielen.
Fiir die Zielermittlung war auf grundlegende Bestimmungen des UEFA-
Verbandsrechts, sonstige Auflerungen der UEFA sowie allgemein mit
Genehmigungsbestimmungen verfolgte Zwecke zuriickzugreifen. Mit der
ausfithrlichen Zielbestimmung des Art. 3 Abs. 1 UEFA-ARICC hat die
UEFA fiir die Zukunft mehr Klarheit geschaffen; eine Anderung der
verfolgten Ziele ist allerdings nicht erfolgt.72?

- Der Schutz der Strukturen des europidischen Sportmodells und des
Ein-Platz-Prinzips ist nicht pauschal als legitim iSd. Meca-Medina-Tests
einzustufen. Denn sowohl das europiische Sportmodell als auch das
Ein-Platz-Prinzip setzen sich aus mehreren Elementen zusammen, die
nicht untrennbar miteinander verbunden sind und einer Sportart sowie
den an dieser Beteiligten unterschiedlich dienen.!”?3

- Die UEFA-Genehmigungsbestimmungen verfolgen die folgenden legiti-
men Ziele:

+ Gewihrleistung von einheitlichen Regelungen, Standards und Werten;

o Schutz der geordneten Durchfithrung der Verbandswettbewerbe im
europdischen Klubfuf3ball;

« geordnete Terminorganisation im Fufiball und Schutz des Funktionie-
rens der Spielkalender der Fulballverbande;

« Gewihrleistung der Offenheit von internationalen Fufiballwettbewer-
ben in Europa und der klaren Ermittlung eines Siegers;

+ Schutz von horizontalen und vertikalen Solidaritdtsmodellen;

« Verhinderung von Trittbrettfahrer-Effekten und

+ Erhaltung einer gewissen sportlichen Wettbewerbsausgeglichenheit
(competitive balance) in den nationalen Verbandswettbewerben.!”24

- Die Ziele der Gewihrleistung der Offenheit von internationalen Fuf3ball-
wettbewerben in Europa und der klaren Ermittlung eines Siegers, die
jeweils fiir sich genommen legitim sind, sind eng miteinander verkniipft.
Dies rithrt daher, dass im Falle der Offenheit der Wettbewerbe jede
Mannschaft die Moglichkeit hat, sich durch ihre sportlichen Leistungen

1721 S.Kap.3,1V.3.¢).
1722 S.Kap.3,1V.5. a).
1723 S.Kap. 3,1V.5. a) aa).
1724 S.Kap.3,1V.5. a).
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III. Kapitel 3: Zuldssigkeit der UEFA-Genehmigungsbestimmungen

die Teilnahme an dem héchsten Wettbewerb zu erspielen. Dadurch geht
der Leistungsvergleich durch den hochsten Wettbewerb tiber den Wett-
bewerb hinaus, da er auch alle Mannschaften einschlief3t, die sich nicht
qualifizieren konnten.”?>

- Soweit die UEFA mit ihren Genehmigungsbestimmungen verhindern
will, dass Konkurrenzveranstalter die Leistungen der Verbiande - wie die
Jugendausbildung oder die Forderung des Sports in der Breite — ausnut-
zen, ohne eine angemessene Gegenleistung zu erbringen und ohne selbst
entsprechende Beitrdge zu leisten, liegt eine legitime Zielsetzung vor.
Wird hingegen bezweckt, durch die Genehmigungsbestimmungen Sport-
ler fiir ihre gesamte Laufbahn an die Verbande zu binden, ohne dass eine
Moglichkeit zur Loslosung besteht, nicht einmal gegen Zahlung einer
Ausbildungsentschidigung, ist eine legitime Zielsetzung zu verneinen.!26

- Die UEFA-Genehmigungsbestimmungen verfolgen {iberwiegend legiti-
me und bedeutende Ziele. Somit sind die Anforderungen der ersten Stufe
des Meca-Medina-Tests erfiillt. Dasselbe gilt fiir die zweite Stufe des
Meca-Medina-Tests. Es ist nicht moglich, die legitimen Ziele der UEFA-
Genehmigungsbestimmungen - auch nicht weniger effektiv — durch
Mafinahmen zu erreichen, die keine wettbewerbsbeschrankenden Wir-
kungen hervorrufen. Denn die Zielerreichung erfordert zwingend eine
Regulierung von Konkurrenzveranstaltern und -wettbewerben durch die
UEFA, welche stets wettbewerbsbeschrinkend ist./72”

- Die UEFA-Genehmigungsbestimmungen in ihrer Fassung vor dem In-
krafttreten der UEFA-ARICC waren unverhiltnismaflig und damit wett-
bewerbswidrig, weil sie keine objektiven, klaren und nichtdiskriminie-
renden Kriterien fiir die Genehmigung eines Konkurrenzwettbewerbs
enthielten. Es fehlt an der Erforderlichkeit, da Genehmigungsbestim-
mungen mit Genehmigungskriterien die legitimen Ziele ebenso schiit-
zen, aber weniger starke Wettbewerbsbeschrankungen begriinden. Der
Einwand, auch auf Grundlage von unzureichenden Genehmigungsbe-
stimmungen konnten (rechtlich zuléssig) eine Genehmigung verweigert
und Sanktionen fiir die Beteiligung an nicht genehmigten Wettbewer-
ben und Vereinigungen verhiangt werden, solange die Genehmigungsent-
scheidung und Sanktionen von legitimen Zielen getragen wiirden und

1725 S.Kap.3,1V.5.a) ee).
1726 S.Kap.3,1V. 5. a) hh).
1727 S.Kap.3,1V.5.a),b).
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im Hinblick auf die Wettbewerbsbeschrankungen verhéltnisméafig seien,
iiberzeugt nicht.1”28

- Ein Vorabgenehmigungssystem eines Sportverbandes, der selbst wirt-
schaftlich auf dem Markt tatig ist, dessen Zugang er reguliert, ist als
solches wettbewerbsbeschriankend, da der Sportverband stets einem In-
teressenkonflikt unterliegt. Dennoch ist eine Rechtfertigung nach dem
Meca-Medina-Test grundsitzlich moglich, wenn das verbandsrechtlich
geregelte Vorabgenehmigungssystem Beschrankungen, Bindungen sowie
einer Kontrolle unterliegt.”?

- Der Anwendungsbereich der UEFA-ARICC umfasst neben erginzenden
und international ersetzenden Konkurrenzwettbewerben ebenfalls voll-
stindig ersetzende Konkurrenzwettbewerbe. Art. 2 Abs. 3 UEFA-ARICC
schliefit die Anwendung der UEFA-ARICC nur fiir Fille aus, in denen
die nationalen Verbandswettbewerbe vollstindig aufgelst werden.!3

- Es besteht ein gesteigertes 6ffentliches Interesse daran, dass Konkurrenz-
veranstalter die grundlegenden ethischen Werte und ideellen Ziele des
Fuflballs anerkennen, wie das Fairplay, die Ablehnung von Rassismus
und Diskriminierung sowie die Achtung der Menschenrechte. Entspre-
chende Vorgaben sind verhéltnisméflig, jedoch darf die UEFA keine
hohere Konsequenz bei der Umsetzung verlangen als sie selbst zeigt.1”3!

- Beziiglich Angelegenheiten der Integritit sind Anforderungen an Kon-
kurrenzveranstalter im Grundsatz ebenfalls legitim und verhaltnismafig,
da die Wahrung der Integritit von Fufballwettbewerben im 6ffentlichen
Interesse ist und charakteristische Merkmale sportlicher Wettkdmpfe —
wie die Ergebnisoffenheit und die Chancengleichheit - schiitzt./”*2

- Da die einheitliche und konsistente Ausiibung einer Sportart grundsatz-
lich ein legitimes Ziel darstellt, ist es sachgerecht, die Genehmigung von
erginzenden und international ersetzenden Konkurrenzwettbewerben
davon abhdngig zu machen, dass deren Spielregeln nicht grundlegend
von denen des IFAB abweichen. Samtliche Abweichungen zu verbieten,
wiirde die Wettbewerbsfreiheit und den Innovationswettbewerb {iberma-
8ig einschrianken. Sofern die an dem Konkurrenzwettbewerb teilneh-
menden Klubs nicht an (nationalen) Verbandswettbewerben teilnehmen,

1728 S.Kap. 3,1V.5.¢) aa).
1729 S.Kap. 3, IV.5.¢) bb).
1730 S.Kap.3,1V.5.d) aa).
1731 S.Kap. 3,1V, 5.d) bb) (1).
1732 S.Kap. 3,IV.5.d) bb) (2).
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gibt es keine hinreichende Grundlage dafiir, die Handlungsfreiheit eines
Konkurrenzveranstalters beziiglich der Spielregeln seines Wettbewerbs
einzuschranken.!”33

- Eine geordnete Terminorganisation im Fufiball ist von zentraler Bedeu-
tung, um die Gesundheit der Spieler zu schiitzen, Terminkollisionen
im Interesse von Klubs, Spielern und Konsumenten zu verhindern und
einem Einbrechen der Einnahmen aus den Verbandswettbewerben ent-
gegenzuwirken. Allerdings sind die Regelungen der UEFA-ARICC, die
eine geordnete Terminorganisation im FufSball sicherstellen sollen, unzu-
reichend. Es sind allerdings Terminvorgaben denkbar, die den Anforde-
rungen des Meca-Medina-Tests geniigen wiirden.73*

- Art. 7 Abs. 4 UEFA-ARICC, der die erfolgreichsten Klubs der Vorsaison
zur Teilnahme an den UEFA Champion Club Competitions verpflich-
tet, erfullt nicht die Kriterien des Meca-Medina-Tests. Zwar ist diese
Vorschrift fiir die klare Ermittlung eines Siegers auf europdischer Ebene,
welche ein legitimes Ziel darstellt, erforderlich. Allerdings sichert die
UEFA tber Art. 7 Abs. 4 UEFA-ARICC ihr Monopol auf den Veran-
staltungsmirkten im europdischen Fufiball, jedenfalls im Hinblick auf
die hochsten und (mit Abstand) lukrativsten Wettbewerbe. Diese massi-
ve Wettbewerbsbeschriankung ist nicht angemessen, zumal zu erwarten
ware, dass sich bei einem Wettbewerb der hochsten Wettbewerbe ein
Wettbewerb herauskristallisieren wiirde, der allgemein als hochster Wett-
bewerb anerkannt werden wiirde.'7?>

- Bei der Abwigung, ob das Kriterium der Offenheit fiir die Genehmigung
internationaler Konkurrenzwettbewerbe (Art. 7 Abs. 2 UEFA-ARICC)
verhaltnisméfig ist, ist zu differenzieren: Im Hinblick auf internatio-
nal ersetzende Konkurrenzwettbewerbe tiberwiegt die Wichtigkeit des
Schutzes der Offenheit die Einschrankungen fiir Konkurrenzveranstalter
und Klubs. Hingegen kann die UEFA von vollstandig ersetzenden Kon-
kurrenzwettbewerben keine offene Ausgestaltung verlangen.”3¢ Denn
entscheiden sich die Klubs, die Verbandsstrukturen vollstindig zu verlas-
sen, besteht keine hinreichende Verbindung zwischen dem Konkurrenz-

1733 S.Kap. 3, 1V. 5. d) bb) (6).

1734 S.Kap. 3, IV. 5.d) dd).

1735 S.Kap. 3, IV.5.d) ee) (2).

1736 Zu den verschiedenen Arten von Konkurrenzwettbewerben s. Kap. 1, IV. 1.
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wettbewerb und den Verbandswettbewerben. Zudem wére sonst jeder
Wettbewerb der Wettbewerbssysteme ausgeschlossen.””

- Konkurrierende Veranstalter zur Zahlung von Solidaritatsbeitrigen zu
verpflichten, ist verhiltnisméflig. Da eine kohidrente Zielverfolgung der
UEFA erforderlich ist, wird die UEFA allerdings dadurch gebunden, in-
wieweit sie selbst Leistungen der horizontalen und vertikalen Solidaritat
erbringt, die durch ihre Einnahmen aus dem Klubfuf$ball finanziert
werden. Hohere Beitrdge kann sie von Konkurrenzveranstaltern nur
verlangen, soweit dies sachlich gerechtfertigt ist, beispielsweise durch
(deutlich) hohere Einnahmen des Konkurrenzwettbewerbs.1738

- Die UEFA-Klubwettbewerbe tragen derzeit in einem gewissen Maf3 dazu
bei, dass durch die internationalen Klubwettbewerbe kein zu grofles
sportliches Ungleichgewicht in den nationalen Verbandswettbewerben
entsteht. Ein entscheidender Beitrag liegt darin, dass die UEFA-Klub-
wettbewerbe nicht nur offen ausgestaltet sind, sondern auch ein grofies
Teilnehmerfeld und eine hohe mogliche Fluktuationsrate, die nicht nur
theoretischer Natur ist, aufweisen.!”39

- Da Art. 7 Abs. 4 UEFA-ARICC nichtig ist (Art. 101 Abs. 2 AEUV),
sind nach den (rechtméfligen) Vorschriften der UEFA-ARICC interna-
tional ersetzende Konkurrenzwettbewerbe denkbar, die die sportliche
Wettbewerbsausgeglichenheit in den nationalen Verbandswettbewerben
deutlich stirker beeintrichtigen konnten als derzeit die UEFA-Klubwett-
bewerbe.1740

- Dabher sollten die UEFA-ARICC um eine Bestimmung ergdnzt werden:
Die Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn nicht aufgrund der teilnah-
meberechtigten Klubs, der Grofle des Teilnehmerfeldes, der Ausgestal-
tung sowie der prognostizierten Einnahmen und Ausschiittungen mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass der Konkurrenzwettbe-
werb zu einer signifikanten Abnahme der sportlichen Wettbewerbsausge-
glichenheit in den nationalen Verbandswettbewerben fiihren wird.!”!

— Zur Rechtfertigung der durch ein verbandsrechtliches Vorabgenehmi-
gungssystem begriindeten Wettbewerbsbeschrankungen bedarf es nicht
nur der Aufstellung sachlich gerechtfertigter, verhdltnismafiger, trans-

1737 S.Kap.3,1V.5.d) ee) (3) (b).
1738 S. Kap. 3,1V. 5. d) ff).

1739 S.Kap. 3,1V.5.d) ii) (1).
1740 S.Kap.3,1V. 5. d) ii) (2).
1741 S.Kap. 3, IV. 5.d) ii) (2), (3).
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parenter und nichtdiskriminierender Genehmigungskriterien, vielmehr
miissen auch die Bestimmungen, die das Genehmigungsverfahren re-
geln, verhdltnismaflig sein. Die Verfahrensbestimmungen der UEFA-
ARICC sind diesbeziiglich in mehrerlei Hinsicht zu beanstanden.!742

- Eine Rechtfertigung von Art. 49 Abs. 3, 51 Abs. 1 UEFA-Statuten a.F.
sowie vergleichbarer Genehmigungsbestimmungen nach Art. 101 Abs. 3
AEUYV ist ausgeschlossen. Beziiglich einer Rechtfertigung der durch die
UEFA-ARICC begriindeten Wettbewerbsbeschrankungen bringt Art. 101
Abs. 3 AEUV keine neuen Gesichtspunkte.!7+3

- Die UEFA hat eine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt fiir die
Veranstaltung internationaler Klub-Fufballwettbewerbe in Europa, da
sie derzeit als einziger Anbieter auf dem Markt aktiv ist und es folglich
keinerlei Auswahlméglichkeiten fiir die Klubs auf der Marktgegenseite
gibt. 744

- Gegeniiber den Klubs und Spielern, fiir die die UEFA-Genehmigungs-
bestimmungen bei einer Gesamtabwiagung nachteilig sind, liegt ein Aus-
beutungsmissbrauch in Form eines Konditionenmissbrauchs vor. Gegen-
iiber potenziellen Wettbewerbern erfiillt die durch die UEFA-Genehmi-
gungsbestimmungen bewirkte (weitgehende) Exklusivbindung der Klubs
und Spieler an die Wettbewerbe der UEFA den Tatbestand des Behinde-
rungsmissbrauchs./4>

— Vor dem Inkrafttreten der UEFA-ARICC verstieflen die Art. 49 Abs. 3,
51 Abs. 1 UEFA-Statuten a.F. gegen die Art. 101, 102 AEUV. Auch die
Regelungen der UEFA-ARICC sind teilweise nicht mit den Art. 101, 102
AEUYV vereinbar.

- Da das Verbandrecht der UEFA den zustindigen Disziplinarorganen
weitgehende Spielriume bei der Verhdngung von Disziplinarmafinah-
men wegen Verstofien gegen die UEFA-Genehmigungsbestimmungen
gewihrt, konnten solche Disziplinarmafinahmen selbst bei einer recht-
mafligen Ausgestaltung der UEFA-Genehmigungsbestimmungen wettbe-
werbsrechtlich unzuléssig sein. Insbesondere kdme ein Verstof$ der Sank-
tionierung gegen Art. 102 AEUV in Betracht. Kartellrechtlich besonders
bedenklich sind Disziplinarmafinahmen der UEFA, welche die nationa-

1742 S.Kap. 3, IV. 5. d) kk).
1743 S.Kap.3,1V.6.
1744 S.Kap.3,V.L
1745 S.Kap. 3, V. 2.
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len Veranstaltungsmiérkte oder die Markte fiir die Veranstaltung von
Nationalmannschaftswettbewerben betreffen.!”4¢

IV. Kapitel 4: Zuldssigkeit einer geschlossenen europdischen Super-Liga nach
dem EU-Kartellrecht

- Die Griindung einer Super-Liga-Gesellschaft durch die an diesem Wett-
bewerb teilnehmenden Klubs unterfiele nicht der européischen Fusions-
kontrolle, da die Aufgreifkriterien, also die Voraussetzungen fiir die
Durchfithrung der Zusammenschlusskontrolle, nicht erfiillt wiren. So
ist bereits nicht davon auszugehen, dass die Betreibergesellschaft der
gemeinsamen Kontrolle der beteiligten Klubs unterldge. Auch das Vor-
liegen der Kriterien fiir die erforderliche Vollfunktionsfahigkeit des Ge-
meinschaftsunternehmens kénnte bezweifelt werden.74

- Der Griindungsvertrag einer europidischen Super-Liga ist in seiner Ge-
samtheit kein tauglicher Ankniipfungspunkt fiir eine kartellrechtliche
Uberpriifung. Vielmehr enthielte ein solcher eine Vielzahl von Vereinba-
rungen zwischen Unternehmen, die isoliert auf ihre Vereinbarkeit mit
den Art. 101, 102 AEUV zu tiberpriifen wéren./48

- Es ist vermeintlich offensichtlich, dass die Geschlossenheit einer europé-
ischen Super-Liga eine Wettbewerbsbeschriankung darstellen wiirde, da
sie den Wettbewerb zwischen den Klubs, sich durch sportliche Leistun-
gen das Recht zur Teilnahme an internationalen Fufballwettbewerben
zu erspielen, ausschldsse. Dies wiirde sich auch auf den Wettbewerb auf
einigen klassischen Wirtschaftsmarkten auswirken, auf denen die Klubs
miteinander konkurrieren (z.B. Sponsorenmarkte).!74?

— Allerdings unterfallt auch der Wettbewerb zwischen verschiedenen Syste-
men sportlicher Wettbewerbe, namentlich zwischen geschlossenen und
offenen Wettbewerben, dem Schutz des EU-Wettbewerbsrechts.1750

- Die Geschlossenheit beschrankt zwar den Wettbewerb zwischen den
Klubs um die Teilnahme an dem voraussichtlich populdrsten Wettbe-
werb auf dem relevanten Markt (Nachfragerseite), gleichzeitig wiirde die

1746 S. Kap. 3, VIL

1747 S.Kap. 4, 1L

1748 S.Kap. 4,1V, 1.

1749 S.Kap. 4,1V.2.D) aa).
1750 S.Kap. 4, IV. 2. b) bb).
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Zulassigkeit der Geschlossenheit aber die Wettbewerbe der Wettbewerbs-
veranstalter sowie der sportlichen Wettbewerbe und Wettbewerbssyste-
me fordern (Anbieterseite). Entfaltet eine Vereinbarung auflerhalb des
durch sie beschrankten Wettbewerbs wettbewerbsférdernde Wirkungen,
ist es nicht sachgerecht, die Wettbewerbsbeschriankung zu verneinen und
einen Wettbewerb pauschal gegeniiber dem anderen - ebenfalls schutz-
wiirdigen — Wettbewerb zu priorisieren. Vielmehr sind die Wettbewerbe
in einen Ausgleich zu bringen.!”!

- Die Vereinbarung der Geschlossenheit einer europdischen Super-Liga
wiirde voraussichtlich sowohl legitime als auch nicht legitime Ziele iSd.
Meca-Medina-Tests verfolgen, wobei die legitimen sportlichen Ziele le-
diglich untergeordnete Nebenziele wiren. Die zentralen Ziele einer sol-
chen Liga, ndmlich die volle Entfaltung des wirtschaftlichen Potenzials
der Top-Klubs in ihrer Verbundenheit sowie die Erhohung des Einflusses
der Top-Klubs auf die Wettbewerbsausgestaltung, triigen hingegen nicht
den Besonderheiten des Sports Rechnung. Daher ist es sachgerecht,
die Rechtfertigung der Geschlossenheit einheitlich nach Art. 101 Abs.3
AEUV zu prifen./7>?

- Als Beitrag zur Verbesserung der Warenerzeugung kommen eine ver-
besserte Spielqualitit sowie die Forderung der Wettbewerbe zwischen
Wettbewerbsveranstaltern und -systemen in Betracht. Allerdings traten
die positiven Auswirkungen dieser potenziellen Effizienzgewinne primar
nicht auf dem Markt ein, der durch die Vereinbarung der Geschlossen-
heit unmittelbar beschrénkt wiirde, sondern auf anderen Markten und
Marktstufen.!”3

- Ob auch Vorteile, die auf anderen Mérkten und Marktstufen eintreten,
im Rahmen von Art. 101 Abs. 3 AEUV Beriicksichtigung finden, ist
umstritten. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine solche Beriick-
sichtigung zwar grundsitzlich méglich, allerdings erfordere eine Recht-
fertigung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV auch spiirbare objektive Vorteile
auf dem relevanten Markt. Dagegen spricht, dass die Marktabgrenzung
lediglich einen Grobfilter darstellt, der nicht simtliche Eigenarten des
relevanten Wirtschaftszweigs abbilden kann. Aufierdem begriindet diese
Handhabe die Gefahr, dass Marktgrenzen entgegen den geltenden Mafi-

1751 S.Kap. 4, IV.2.b) cc).
1752 S.Kap. 4,1V. 3.
1753 S. Kap. 4, IV. 4. b) bb).
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staben sehr weit bestimmt werden (z.B. ein einheitlicher Markt fiir die
Veranstaltung und kommerzielle Verwertung)."”>*

- Die Entscheidung iiber die Zuldssigkeit einer geschlossenen Liga betrifft
mehrere Verbrauchergruppen iSd. Art. 101 Abs. 3 AEUV, namentlich
Klubs, kommerzielle Rechteerwerber und Endverbraucher. Zwischen
den verschiedenen Marktstufen besteht eine Wechselwirkung in der
Form, dass ein Schutz der Klubs vor den Folgen der Geschlossenheit
zu geschwichten Wettbewerben zwischen Wettbewerbsveranstaltern und
-systemen fiithrt, zum Nachteil von Rechteerwerbern und Endkonsumen-
ten.1755

- Eine geschlossene europdische Super-Liga konnte die Interessen der
Mehrzahl der Konsumenten von Fuflballwettbewerben - insbesondere
in der Zukunft - besser bedienen, als es derzeit der Fall ist. Allerdings
wiirde die Geschlossenheit des potenziell populdrsten Wettbewerbs von
einigen Konsumenten, insbesondere aus der aktiven Fanszene, sowie der
grofSen Mehrzahl europdischer Klubs als Verschlechterung angesehen
werden. Entscheidend fiir die Freistellung der Geschlossenheit sollte da-
her nicht eine (potenzielle) Verbesserung der Spielqualitit sein, sondern
die Forderung der Wettbewerbe zwischen verschiedenen sportlichen
Wettbewerben und Wettbewerbssystemen.!7>¢

- Potenzielle konkrete Effizienzgewinne durch eine Stirkung der Wett-
bewerbe zwischen Wettbewerbsveranstaltern und -systemen, wie die
schnellere Schaffung von Angeboten der virtuellen Realitdt, konnen im
Rahmen von Art. 101 Abs. 3 AEUV nicht beriicksichtigt werden, da
ihr Eintritt infolge der Zuldssigkeit einer geschlossenen européischen Su-
per-Liga zu unsicher ist. Aufgrund der zentralen Bedeutung eines unver-
falschten Wettbewerbs fiir den EU-Binnenmarkt ist jedoch die durch die
Zulissigkeit der Geschlossenheit bewirkte Forderung der Wettbewerbe
zwischen Wettbewerbsveranstaltern und -systemen als Effizienzgewinn
iSd. Art. 101 Abs. 3 AEUV einzustufen.!”>’

- Sowohl die (wirtschaftlichen) Wettbewerbe zwischen Klubs als auch die
Wettbewerbe zwischen Wettbewerbsveranstaltern und -systemen sind
derzeit erheblich geschwicht. Allerdings ist die Intensitit der Wettbe-
werbsbeschrankungen, die eine geschlossene Super-Liga auf den Markten

1754 S.Kap. 4, IV. 4. b) bb).
1755 S.Kap. 4, IV. 4. b) bb).
1756 S.Kap. 4, 1V. 4.b) cc).
1757 S.Kap. 4, IV. 4. b) dd).
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begriinden wiirde, die der Veranstaltung von internationalen Klub-Fuf3-
ballwettbewerben in Europa vor- und nachgelagert sind und auf denen
Klubs miteinander konkurrieren, nicht als hoch einzustufen. Denn eine
geschlossene europiische Super-Liga in Form eines international erset-
zenden Konkurrenzwettbewerbsist (rechtmaf3ig) durch Art.7 Abs. 2lit.a, b
UEFA-ARICC verboten, weswegen Klubs, die sich einer geschlossenen
europdischen Super Liga anschldssen, gezwungen wiren, die Verbands-
strukturen vollstdndig zu verlassen. Die Einnahmen, die den Klubs hier-
durch entgingen, sowie die Popularititsverluste aufgrund der verminder-
ten regionalen Anbindung miissten kompensiert werden.”>8

- Bei Zugrundelegung der aktuellen Marktsituationen ist die Unerldsslich-
keit der Geschlossenheit zu bejahen. Mildere Mafinahmen zur Forde-
rung der Wettbewerbe zwischen Wettbewerbsveranstaltern und -syste-
men wiirden diese Wettbewerbe weniger effektiv fordern und brachten
praktische Umsetzungsschwierigkeiten und Folgeprobleme mit sich. Zu-
dem wiirde eine Unzuldssigkeit der Geschlossenheit die bereits mas-
siv beschriankten Wettbewerbe zwischen Wettbewerbsveranstaltern und
-systemen erheblich beeintrachtigen, wihrend die Auswirkungen, die
eine auflerhalb der Verbandspyramide stehende geschlossene europdi-
sche Super-Liga auf den Wettbewerb zwischen Klubs hitte, schwerlich
prognostiziert werden kénnen.!”>

1758 S.Kap. 4, IV. 4. d) bb).
1759 S.Kap. 4,1V. 4.d) ee).

433

https://dol.org/10.5771/9783748938771-417 - am 18.01.2026, 12:46:08.



https://doi.org/10.5771/9783748939771-417
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://dol.org/10.5771/9783748938771-417 - am 18.01.2026, 12:46:08.



https://doi.org/10.5771/9783748939771-417
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	I. Kapitel 1: Grundstrukturen des professionellen Fußballs
	II. Kapitel 2: EU-Kartellrecht und Sport
	III. Kapitel 3: Vereinbarkeit der UEFA-Genehmigungsbestimmungen mit dem EU-Kartellrecht
	IV. Kapitel 4: Zulässigkeit einer geschlossenen europäischen Super-Liga nach dem EU-Kartellrecht

